
Diemut Majer 
»Gleiche«, »gleichwertige« oder 
»erforderliche« Qualifikation? 
Zum Zusammenhang zwischen 
Antidiskriminierungsrecht und Art. 33 Abs. 2 GG 

Vorbemerkung 

Die Diskussion der IctZ-len zehn Jahre über die Verwirklichung des Gleichberechti­

gungsgebotes des Art. 3 Abs. 2 GG hat in den letzten fünf Jahren LU Gesetzgebungs­
Initiativen der Oppositionsparteien SPD und GRÜNE in Hamburg, Bremen, 
Nordrhein-Westfalen, Berlin sowie in Bonn geführt I , nachdem die z.aWreichen 
Frauenförderptine und -richtlinien der verschiedenen Bundes- und Landcsvcrwal­
wngen ZU keinem nennenswerten Erfolg geführt halten. Die Gesetze bzw. die 

vorliegenden Entwürfe sehen im wesentlichen eine bevorzugte Berücksichtigung 
von Frauen bei Einsrellung und Beförderung dann vor, wenn sie »gleiche« (Nord­
rhein-Westfalen, Bremen) oder »gleichwertige« (Hamburg) Qualifikationen wie 

mannliehe Konkurrenccn vorweisen können.' Die verfassungsrechtliche Zul~ssig­
keit dieser Formulierungen isr umstritcen, eine konkrete Normenkontrolle ist 
derzeit beim Bundesverfassungsge.richt anhängig.) 

Kritiker dieser Formulierungen' haben immer wieder darauf hingewiesen, daß diese 
formulierungen die Kriterien des Ar!. 33 Abs. 1 GG (Eignung, Belahigung, fachli­
che Leistung) verfälschen, da sie nur auf die ,.fachliche Leistung« fixiert sind und 
daß sie demzufolge ineffizient sind, da sie das patriarchalischoriemierte Letstungs­

und Beuneilungssystem und seine Kriterien unangetastet und damit auch die 
Bestimmung der . gleichen . oder »gleichwertigen. Leisrung weiterhin diesem Sy­

stem (d. h. den von Männcrn dominierten Entscheidungsgremien) überlassen. 
Der Gesetz.geber des Landes Berlin wählte in dem am 27. 9. 1990 in 2.Lesung 
verabschiedeten Landcsant.idiskriminicrungsgesetz (LADG) eine neue Formulie­
rung, indem er bei der Einstellung von Frauen in den öffentlichen Dienst deren 

bevorzugte Berücksichtigung bei Vorliegen der »erforderlichen Qualifikation. (§ 8 
Abs. J LADG), bei der Beförderung von Frauen deren bevor.wgte Berücksichri­
gung bei Vorliegen . gleichwertiger« Qualifikation (§ 8 Abs. 2 LADG) vorsah. Diese 

J FnuenJorJ~runglg",· t Z No"lrh~m - W,",I(,lcn vom J 1.10.198,. GVBI. 198" \67; GI<lch s tdlungsg~«" 
H3mburg vom n . 6. '990, Drucks. Nr. 1) / 61 J7; Llnd<sgleJch"eltung,&esetz Bremen vom '0. I L '990; 
EnI"'urf elnos Glclch"ellung.<ge<Cl2c, der SPD-J'""kuon des Deul.<Chcn BundcsI.1ges. Brcm. GBL '990, 
4H BT-Drucks. 10/37'S sOWIe Entwurf ,' oneS An"disknmonlerungsgCSCI~ <'5 d .. Frlkllon der GRU· 
NEN, BT-Drucks. 10/6137 , die I() der JClZlgen LeglS"turpenodt neu tlng~br.chl werden solkn; vgL Im 
ubrogcn den BwrAß von H~ik~ D"b"ll,n die ,~m Hd,. 

1 Synopsc' In, Senatsverwliluns fur Frauen, Jugend und Familie (Hg.), LandcSlnudisknmIOlcn.ngss.setz 

'990, S·H· 
Es h,ndd, ,,,h um den Vorlagebeschluß de, ove Monster vOm 1) . 10.1990- 12 B 229a/90 - 1 L ~l) 
Arruberg -, <ler § 1j Ab). 5 lBG NRW 1. <I. f des Art . J Nr. HG Nordrhcm-West{,lcn betrifft . Na,h 
d'l'$er Vorschrift Sind Frau~n bel -gleIcher EIgnung. Be/lhlgllng und (.~J.I;chcr LeIStung . .. btvorxug, 2u 
befördem .. .. sofer/! nI cht In der Person ein"" M;tbe<wrbe .. liegende Grunde tibcrWl~g~n •. 

4 Vgl. z. B. r faIT/ Fuchsloch. Verh«ungsrechtliche Bcurttihuog vOn Frauenquolcn, NJW 1?88, S. 1201 Ir. 
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Formulierung ging auf eine 1nitiative der Fraktion GRÜNE/AL zurück . Sie wurde 

allerdings später in der Schlußabstimmung wieder gestrichen (s. unten) . 

Das am 27.9.1990 in 2. Lesung beschlossene LADG wurde vom Präsidenten des 

Abgeordnetenhauses z.unäehst nicht ausgefertigt. Er meldete gegen die Formulie­

rung .erforderliche Qualifikation. in § 8 Abs. I LADG verfassungsrechtliche Ein­

wände an und holte zu diesen eine Stellungnahme des wissenschaftlichen P<lrla­

menlsdiensles des Abgeordnetenhauses (WPD) ein, die ~m 9. 10. 1990 vorlag. Diese 

Stellungnahme äußen:e gewisse Zwei/el an der Verfassungsmäßigkeit des § 8 Abs. 1 

LADG hinsichtlich der QUOlteYUng generell, nahm jedoch zu dem Begriff »erfor­

derliche Qualifikation« nicht ausdrücklich Stellung und kam z.u keinem abschlie­

ßenden Ergebnis . 

Nach der Berliner Verfassung ist der Präsident des Abgeordnetenhauses Ausferci­

gungsorgan für beschlossene Gesetze. für die in der Regel zwei Lesungen vorgese­

hen sind (An:.45 Abs.3). Die Ausfertigung ist »unverzüglich « vorzunehmen 

(Art. 46 Abs. 1 Berliner Verfassung). Eine driue Lesung kann anberaumt werden, 

wenn der Präsident des Abgeordnerenhauses oder der Senat von Berlin dies verlan­

gen (Art.45 Abs. 4 Berliner Verbssung). Die Legislaturperiode des Abgeordneten­

hauses endere am 2.12.1990, die lcr7.tcn Sit7.ungen waren auf den 24 .-16. 10. '990 

anberaumt. Unter dem ). [0. 1990 forderte der Landesvorsitz.cnde der CDU den 

Präsidenten auf, eine 3. Lesung anzuberaumen, die Fraklion der SPD und der 

GR ÜNENI AL fordenen den Präsidenten 3m 16./17. 10. [990 auf, die unverzügli­

che Ausfertigung des Gesetzes vorzunehmen. Der Präsidem hatte jedoch nach 

Vorliegen des WPD-Gurachtens am 9.10. 199°, eine Entscheidung nicht gerroffen, 

sondern ein weiteres verfassungsrechdiches Gutachten! zu § S Abs. 1 LADG ange­

fordert. Umer dem 7. 11. 1990 forderte die rrak[ion GR ÜNE/ AL von der Verfasse­

rin ein Eilgutachren Lur Verfassungsmäßigkeit des § S Abs. 1 und 2 LADG an. 

Schließlich wurde vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses auf Drängen aller 

Parteien für Donnerstag, den 29. 11. 1990 eine außerordentliche Sitzung des Abge­

ordnetenhauses zur 3. Lesung des LADG anberaumt. Tn dieser Sitzung wurde das 

LADG in abgeänderter Fassung mit den Stimmen von SPD und GRÜNE/ AL­

fraktion verabschiedet; der Begriff »erforderliche« Qualifikation in § S Abs. I 

wurde auf Antrag der SPD durch die Formulierung .gleichwertigc« Qualifikation 

ersetzt.6 Gleiclu.eitig wurde § 8 Abs.3 durch einen Satz. ergänzt. Die Vorschrift 

lautet jetzr: »Die Qualifikation ist ausschließlich an den Anforderungen des Beru­

fes .. , zu messen . Spezifische, :wm Beispiel durch Familienarbeit, durch soziales 

Engagement oder ehrenamtliche Tätigkeit erworbene Erfahrungen und Fähigkeiten 

sind Teil der Qualifikation im Sinne der Absäue 1 und 2... ' 

Der nachfolgende Beitrag ist eine überarbeitete Fassung des materiellrechdichen 

TeIls des für die Fraktion GR ÜNEI AL erstatteten Gutachtens vom '9. 1 I. '990. Es 
bez.ieht sich in erster Linie auf die ursprüngliche Formulierung ~edorderliche« 

Qualifikation in § S Abs. I LADG a, F., ferner auf den Begriff »glcichwenige 

Qualifikation" in § 8 Abs. 2 LADG. Obwohl die erstgenannte Formulierung in die 

endgültige Fassung des Gesetzes nicht Eingang gefunden hat, bietet sie doch Anlaß. 

neue vcrfassungsrcclnliche Überlegungen zum Qualifikations· und Leistungsbegriff 

des An:. 33 Abs,2 GG anzustellen oder aufzugreifen, die für weitere gesetzgeberi­

sche Initiativen von Interesse sind. 

§ g LADG lautece in der ursprünglichen, vom Abgeordnetenhaus Bcrlin am 

27.9. 1990 beschlossenen fassung (a. f.): 

S Von Mic.h,cI Sachs, A ugsburg. 
6 Ein olmlich hUl<nder Änd.,ung"n'r:tg dcr CDU wurdc .hgelehnt, 'Si. T.gtS'r'~Jtd ,'on\ )0. 11.1990. 
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Em.<eelllmgcn !<nd Beforderlmge1l 
(r) Frluen, die die zu r A usfüllu og der SreHe erforderliche Qu;)lifikllion (Eign ung, Bef:~hlgung 
und bchliche Leistung) besItzen, smd gegenüber männlichen Mitbewerbern umer Wahrung 
der Einzelbllgerechllgkeit so lange bevorzugt einzuslellen, b,.< der Ameil der Frauen m der 
berreffenden Laufb~hn oder Berufslachnchlung der iewciligen Einrichtung nach § I minde­
stens 50 vom Hundert belrägt. 
(2) Frauen, deren Qualifikation der der männlichen Mitbewerber gleichwerug ist, smd gegen­
über m~nnlichen Mitbewerbern umer Wahrung der EinzeJbllgerechugkeic so lange bevorLugt 
ZU befordern, bis In den höheren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe.n der belreffen­
den Laufbahn oder Berufsfachriclllung der Einrichtung nach § I der Anteil der Frauen 
mindestens SO vom Hundert beträgt. 
(3) Die Qualifikallon Ist allein aufgrund der Anforderungen der zu besetzenden Stellen zu 
beuneilen. 
(~} Bei der Auswahlenlscheidung Ist unbeschadct so~ialer Kriler)en dem Recht der Frauen auf 
Gleichstellung im Erwerbsleben Rechnung zu (fagen. folg~nde und ähnliche Kriterien dürfen 
daher mehl hcnngaogen werden: 
I. Unterbrechungen der Erwerbstaugkell, RedUZIerungen der Arbei,szell oder Verzogerungcn 

beIm Abs,hluß einzelner Ausbi!dung,gänge lufgrund der Betreuung von Kindern oder 
pnegcbediJrfugen Angehangen oder wegen H3Ushahsführung, 

2. Lebensalter oder Famihenstand, 
3. eIgene Einkünfte des Panners einer Bewerbenn oder die Einkommcnslos!gkell der Pannenn 

eines Bewerbers, sofern Sie nicht ~uf Arbeuslosigkcit beruht, 
4. zeitliche Belastungen durch Ehcf1!schaft oder die Absicht, von der MöglichkeH der Arbelts­

zei trcduzieru ng Gebrauch 7.U machen. 

/. Verfassungsmäßigkeit von § 8 Abs. I LADG 

r) Bevorzugte BerückSlchllglmg von Frauen (FestLegung emer Quote) bel 
Einstellungen Im äffentlichen DIenst 

Die Frage der generellen Zulässigkeir von Quotierungen zum Zwecke des Aus­

gleichs der Benachteiligung von Frauen im Erwerbsleben iSI in den vergangenen 

Jahren durch die wissenschaftliche Diskussion angestoßen und seit dem sog. Benda­

Gutachten für den Senat dc."r Freien und Hansestadt Hamburg7 für den öffentlichen 

Dienst vielfach bejaht worden; allerdings wird wegen ihrer erheblichen Grund­

rechLSrelcvanz eine gesetzliche Grundlage gcfordcn8 Die Rechtsprechung hat, 

soweit solche Fälle anhängig geworden sind, Quotierungen a.ls mögliches Instru­

ment staatlicher Ausgleichsmaßnahmen anerkannl oder jedenfalls nicht ausgeschlos­

sen, soweit sie in form eines Gesetzes erfo!genY Auch das Bundesverfassungsge­

rich( hat Ausgleichsmaßnahmen für die Benachteiligung von Frauen im Erwerbsle­

ben für prinzipiell zulässig erklärt. 

Es h~t im Hinblick auf An. 3 Abs. 1 GG ausgcfiJhrr. daß es ~llcr um ein Vcrfassungsgebot gehe, 
d~s . die Funktion h;abe, für die Zukunft die Glcichberedlligung der Geschlechter durchzuset­
zcn ... 4, dlß dicses Gebo! seine Funktion verlore, "wenn Co; mhaltlich darluf reduziert würde, 
t1ie vorgefundene soziale Wirklichkeit . .. nur Zur KenntnIS zu nehmen. (BVerfGE 67,335). [n 
mehr al~ 40 Enlschc!dungen des Bundesverfassungsgerichts, die sich t1irekt oder IIldirek, mit 

der Glelchberechllgung im Erwerbsleben bescbfllgen'O, lut da. Bundesverfassungsgericht 

7 Norwcndigkw po"',,,·r Aktion xugun<ten Y<.ln l'rau~n Im ,iffendich<n Dien", l'reiburg 1986. In,bes. 
S.IHII., noff .. vgL L\nge, ,Fr~uenquOlcn. IR polimchcn P'rlC,cn. NJW 1985, S.' '74: Hofm~nll. Dos 
Glclchbertchllguogsgebol des An.} 11 GG. JuS '988, S. '49. 

~ Zum M<lnun gsstand vgl. PI,rrf1'uchsloch. (1'n. 4): Zuck. Die quotl"rte r,. u. MDR 19~~. S. 4S9 : Soch,. 
GleIchberech tigung und FrJl.ltnquotcn. NJW '989. S. jSJ: VG Bremen, NJW !98R, S. Jll4; QVG 
Munsler, NJW !989. S. >S6o!. Je\V. Jl). IV. N., M. E.:kert:t-H öfn. Frauen ko mmen ... An. J Ab. L !O 

Verbindung In" dem SOZll!sl~.lSgebO!"n : FS H. Simon, 1987.5.47> ; ,.g). auch 13 Ve rfG ( 59, lJI (16)}. 
9 OVG Münster, NJW '989, S .• \60r., dazu K. Lal\ge, Quole ohne Gesetz? NV,,·Z '990, s. IHIf.; vgl. 

3uch VG Bremen, NJW '988, S. )1l4. 

!O Nahet' Eckcrtz-Hö fcr (l'n.8), S.~17U. 

15] 
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154 immer wieder 1;U erkennen gegeben, daß die Gleichberechtigung Teil des allgemeinen Gleich­
heilssltzes iSI, der verwirklicht werden müsse. 

In der sog. Rentenalcersenlscheidung (BVerfGE 74, (16) H.)) hat es begünstigende 

Regelungen für Frauen (niedrigeres Rentenaicer vom 60.Jahr gegenüber Männern 

mir 65 Jahren) für zulässig erklärt, weil sie auf Ausgleich erlittener Nachteile zielten. 

Ein solcher »typisierender Ausgleich« gehe auch auf biologische Unterschiede (hier: 

Frau als Muner, Ausfallzeitcn durch Gcburt und Kindcrcrziehung) "l.Urück. Er sei 

keine Ungleichbehandlung -wegen des Geschlechts« (wie noch beim Hausarbeitstag 

(BVcrfGE p, )69) und bei der Festsetzung unterschiedlicher Tabellenwerte 

(BVerfGE 57, 355»), sondern eine »sozialsraadich motivierte Maßnahme, die auf 

Kompensation erlittener Nachteile zielt« (BVerfGE 74,163 (180)). Ob andere 

Ausgleichsmaßnahmen in Betracht gekommen wären, habe das Gericht nicht zu 

entscheiden. Insbesondere könne es die Maßnahme nicht deswegen beanstanden, 

weil andere Maßnahmen vielleicht geeigneter oder wirksamer gewesen wären 

(a.a.O. (181); vgl. auch BVerfGE43. 108 (12)f.);6/, 3 19 (354»). 

a) Kompensatorische Maßnahmen sind nach alledem nicht von vornherein verfas­

sungswidrig. Zu ihnen können auch Quotierungen zugunsten bestimmter Lebens­

bereiche oder zugunsten besümmter Personenkreise gehören. Dies läge im Bereich 

des weiten Gest~hungs- oder Beurleilungsspielraums, der dem Gesetzgeber bei der 

Verwirklichung der Verfassung, insbesondere der Grundrechte, des Rechts- und 

Sozialsraatsprinzips grundsätzlich offenS[cht", und der auch den Erlaß solchcr 

Maßnahmen rechtfertigt. 

Von diesem Instrument hat der Gcsetzgeber in weitestgehendem Umfang Gebrauch 

gemacht. Quoten sind also nicht frauenspczifisch, sondern Bestandteile des »alltäg­

lichen« Normensystems", die wr Ordnung des Gemeinwesens uncdäßlich sind 

(Rechlssicherhei [). 

" s,. Rspr. sct! JWerlGE 1. ,62 {,S2); '.gl. ferner BVerlGE 7. 377 {44'); }6" {'41.); J7) 2'7 (>60fl.); 
50, l?O {}J8) m. w. N.; 59, »6 ~ NVwZ '982, S.167; H.,,~, Grundzuge des VerfassungsrechLI, 
'7·Aufl. '990.C '4 111 m.,,'.N. 

" BelSp,elc sind U.l.; 

A>1.J6 Ab,. I GG. Be' den obersten ßundesbthord.n ,md Be,mle lU, allen tandem m ~ngcme"cnem 
Verhä.ltms 'lU ve rwenden . 
Arl. $1 Ab,,) Ge. Jtdes Bunde<land h .. n1l"deslcns dee! Summen (im Bundes",); Linder m" '"rIehr ~fs 
,""'c, Million~n Einwohnern ha b~n v,er. Länder mJt mehr als ""hs Millionen Einwohnern fünl. Länd er 
mll mehr .1, SIeben Million~n Ein wohnern sechs Summen. 
An.SF GG; Gem~,nsamer Ausschuß; zu 'I, Abgeordnete des Bundesrages. zu 'I) MilglicJer des 
Bund«r."e" D,c Abgeordn~len enLSprechcn dem Stiirkev,'rh l hm5 ihrer Fr:llmon. 
Art. 79 Ab,.~ GG. Y,-Quoto lür d;. v ~rf"",ung,:;nd'·rt\J< Mehrhelt . 
Art. 107 GG. V<rlcilun!';s<chJ üssd für S, cucraufkommen ~w"chen Bund ,md L.'indem. 
ATt. 94 /Ib,. I GG. ßunde$w rf",su ngsnchtcr JO zu r I:hlile vom Bundest.g und vom Bund •. Ir:1' gcwlhll. 
§ 1 Ab,. J 8\l"/~J,jG. '59 der Abgeord nelen na ch KrClSWlhlvonchlägen m den W.hlkrt"'<en und die 
ubngen noch L.and",ul1hlvo,",chlj~,·n gcw:;hh. 
§ Tjl Abs.6 8W",MG . ... nur Parle,,·" berüc ks'ch" g" die mmdcSlcm \% der Zwens"mmcn h,ben oder 
mmdestens d re, W,hlk"",,,ne h,ben. Das gil, Jl,d" für P~nc,en n'''''Mlcr Minderhcncn. 
§ jO BW~b1G. Er' l>ll.ung der du !'ch die Wohl cnlSIl" dtntn Aus ga ben .n die Geme.nden durch einen 
(e"eo) ",eh G tmcmdegrö ßen abgcSlu he n Bel"'!,; Je W.hlbercdHLgren. 
§ 1 AbI.] BVeTJCG. Du, Richter led,n Semes ;0 R,chtt"r an o be r'''n G e",h" hö fcn de> Bunde<. 
§ 18 f'drtG. \\?, hlkomp!ko5lenpaus"h .. k \ ,00 DM Je W~lbt(echl'gtcm; ",,,cl ,"f Pan . .. n wn~il!, die 
mmdc.S\cns 0)5 % der ZWC'lSummcn { .. ,) e rrelt.hl inben. 
§ lJn f'aY/.G. Port«.n , d ie be' d . r l"IL'm Bund(","g~w"h) oundest.ns o.s'Vo d er Zwells"mm<n c"" .. h, 
h.ben, .rh,I,~n omen jähdiehen Ch,nccnausgle,cI" 
.~ J Sc/'wbG. Arhwgebcr, di,. über m,nde<lens ,6 Arb.tLSpbtze wrfugen. ho.bcn mmdölcns 6% m'l 
Schwerhchmd"r1cn zU beselzen. 
D,.ser S,lZ bnn von der Bundesrcgl<rung gcanderl werden. jedoch ~uf hoch.ttns to% und .,,1 meh, 
w entg(·r .11s 4 ~io, 
§ I I Sch wbG. Au<gbchS:lbg,be Je Mon al und ullbes<l>. l.n P(liclllpLll.' ')O,M DM. 45% d~r Aus­
gleIchsabgabe gehen an den Ausgle ,chsfonds. der )0% d<r Bund,·""""I, iü r Arbe" ~UWC"I An«il d,'r 
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Bez.ogen auf die Gleichberechtigungsfrage bedeutet dies, daß der dem GesC':tzgeber 
insoweit zustehende Gestahungsspie!raum Differenzierungen zwischen Männern 
und Frauen in bestimmtem Umfang erlaubt, soweit sie nicht willkürlich, d . h . 
sachwidrig sind (vgL BVerrGE 29, 28} (298}); insbesondere müssen Ausgleichs­
maßnahmen innerhalb eines vergleichbaren Personen kreises, die bestimmte Grup­
pen bevorzugen (und damit fakwch andere benachteiligen), »für eine ~n der 
Gerechtigkeit orientiene Betrachtungsweise den geregelten Lebensverhältnissen 
entsprechen und dureh vernünftige, sachlich einlcudlCende Gründe gerechtfertigt 
sein- (BVerfGE 39, 316 (326}). Der weite Spielraum des Gesetzgebers endet nach 
(BVerfGE 411, 227 (2 H}) dort, ~wo die ungleiche Behandlung der geregelten 
Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtjgkeitsdenkcn orientierten Betrach­
tungsweise vereinbar« ist, weil ein einleuchtender Grund für diese Differenzierung 
fehlt. 

In Anknüpfung an diese Gesichtspunkte sind Quotierungen zugunsten von Frauen 
in der Verwahungspra. .... is 'J z . T. auch in die Gesetzgebung umgesetzt worden . Li Die 
Grenze gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums ist durch die Einfühnmg einer 
Frauenquoce in § 8 Abs. 1 LADG somit nicht überschritten; sie erscheint als 
geeignetc~ Mittel'!, weil die bisher von Verwaltung und Geselzgebung ergriffenen 
»milderen« Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils im öffentlichen Dienst 

eLnzeinen Hauptfü r<orge"dJen .m resllichen BClug hemißl SIch nach W/ohnhcvölkcrung und Zohl der 
btschalugt"n '<lW," ",ben. losen Schwcrhdllnderten. 
§ Jl AbJ.l S<hwbG. Btroltndtr Ausschuß bel der H.uprfü rsorgcSldlc brslelll au, zehn Mitghedern. 
und ~"'3r .us ~w", Venre«rn Jer Arbeitnehmer. zwei Vertretcrn der Arbengeb .. (d.von ein Vertrcrer 
der öffentlichen Hand), VIer Venre.ern tier OrganlUllonen der nehmderten. ein Vertreler des unde, 
und <In Vcrtre.er des L""desorhens)mles. 
(.hnlieh S§ )4, J! Ab,. I, 41,4. SchwbG) 
$ TOO ZPO: V."eilung der Proußkoslen ~ul mehrere Pusonen nach Kopheilcn oder n~ch Beteiligung 
)m Rech""""l. 
§ 47 GmbHG. Jecle 100,00 DM emes Geschäftslnlcils gew;;hren eLne Sllnlme. 
§ 16 AktG. Mchrhw,beteiligung gih o.Is Mehrhell,b eml' des Unternehmtns. 
§ 19 AktG. Bet<iligung von 1\ % .n elller AG vorleiht besummle Rechte. 
§ J8 AktG. Quoten für G<'W,"nriickhgen. 
§ 1 Ja AktC. Quote für gC$el ~.lichf Rücklage . 
§§ 4, J Mu,u"atwTlg fibe' Eysrhlh'ßlI>JgJbm,ägr: Gememde .rägt 10% cl," Erschl.eßungs3uf ..... ,nd<s 
(§ ~). Vcneilungs<chlüsscl (§ I). 
§§). J LaTlJ",abw~"ageselz 8aden-Wurttcmberg: Wo,,< fur die W.sserwrschmu.zung (§ J), 40')'. 
Quo.e fiir Abg. bcpflich, d er G emel llde (§ s). 
Mil(h-CM~"tIl!me"geJl-VO: Mi/chq"otC/l jl/' ETUI/ge,. 
Awgle,rh,abgabevo,ordlIJl1Ig zum Nallmd'HI?~tutz !&lden·WiiYIJrmberg): § 1 : R:.hmcns;;lu Je noch 
überbautem MC(.CL 

Zl/iA"l/ng''1uoten Im Hoch1Cbuhulamlllgm·,;'r: N.ch dem Stl'IS"ertrag üb.r die Verg.be von SI\lJ ien­
plalLen (vgl. z. B. GBJ. ßad.-Würu. '98\, S. ,,6) smd QUalen von '/ '0 für H'irtcf'lle. SO:lI3ldirnstl,~­
,.ende, )ushndischc Bewerber, Zwetlsmd.ienbewcrber und W.,rld,lI. vorgesehen (Art. 12). Dicse 
fes!lt1;Ung'''' we"l<n .usdrucklich . Quolen . genannt. Art. I) de, SUllSV""rags 'pncht darüber """"S 

von . L~"tUsqlloun. fur die Zulassung von Bewerbern Je n>rh Bundf.<land ('I] n>eh Anteil e",es L~nd" 
;lO der ßewcrber=hl rur den Sludiengang, 'lI nlch Anteil des Landes ;lO der Ges'Lnlz.,hl der 18- bIS 
"jäh rt!;<n Bevcilkcrung). 
Für die Bewerber aus der (ehemaligen) DDR WIrd demn'ch.1 eme " ,·sd rikklichc sogen,n",e ,.001{· 
QuOte<' elng~riihrt. 

I) Z. B .• Is CrsIC: Richtlinien des S"n,lS der freLe" und HanseStadt Hamburg 1984: RLchtlimcn des Senats 
d.r FreLen HmscSI.d. Bremen '984, '" den folgt).hren ,mcl In h'llllcn Bundes/Lande,behorJen unJ 
'" den Korperschahen und An<l.lten des ö f(enli;chen Rechts solche förderplone erlassen worden. 

14 Glelch«cllungsgese.z Nordrhe,n-Wrs,i,lcn t988; Enrwurf e.nes GlelchSlcllungsgtsev<. d", SPD· 
rr.klLon des Deutschen ßunde<lagcs, ßT Drucks. 10/)718 : Enlwurf eInes AnlLdi,knmLnterung'gesC!"LCS 
der Frakuon .Die GRUNEN". Tcill, BT Drucks. 10/ 61 )7. 

LI Da Sich Im \"{,rli egcnden hll der Gesetzgeber beretts für ,'me QUOIl<rung enlSchtrJen haI, be<lu! es 
kome( Erö rterung, ob QUOllerungen nlchl nur zuläSSIg, ,ondem gebOl~n ,md. "'enn SIch andere Min<! 
(d . h. die blShtngcn .>Frauenfördernl.ßn.hmcn. ) .Is nKht gt~lgnct oder meffillcnt erwl.,en h~ben (vgl. 
d,zu D. MaJer, Wie m'n die GlcLchhcu c1er Frauen Im Beruf,leben praktisch verwirklichen bnn, In : 

Inform~IIon fü,. die Frau, .l/88, S. J ff., 8). 
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(frauenförderplane, Frauenbeaunragre, Berichts- und Begründungspflicht der Ver­
waltung bei frauenspezifischen Maßnahmen) sich weitgehend als wirkungslos er­
wiesen haben. Selbst Hamburg mit ~langer" Erfahrung in »Fraucnfördennaßnah­
men. hat in den bei den letzten Jahren ('988- 1990) eine Erhöhung des Frauenanteils 
im öffentlichen Dienst um nur 0,1% zu vcrz.eichnen. In vielen Bereichen, zumal in 
den Leitungsebenen, gibt es nach wie vor die Null-Quote für Frauen (u. l. in 
Ministeri::..lbürokratien, Medien, Kirchen, Verbanden, Hochschulen); z. T. geht der 
Anreil von Frauen zurück (Professorenehene im Hochschulbereich). 
b) Geht man von der grundsätzlichen Zulässigkeit von Quotierungsregeln als 
zulässiges Instrument der Gesetzgebung aus, steht diese unter dem Vorbehalt, daß 
diese nicht :Lugleich gegen andere Verfassungsnormen verstoßen dürfen (Konkor­
danz der VerfassungsbesLimrnungen). 
- Es ist zu prüfen, ob die prinzipielle bevorzugte BerücksiclHigung von Frauen 
durch Quotierung gegen Art. 3 Abs. 1 GG (.Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich«) verstößt. (An. 6 Berliner Verfassung stimmt inhaltlich mit Art. J Abs. 1 GG 
übercin, Pfcnnig/Neumann, Die Berliner Verfassung, Komm., 2. A., '987 An.6, 
Erl. 6, 10, 1 J). Die Frage ist zu verneinen, da Art. 3 Abs. 1 GG kcine Kollisions­
norm, sondern subsidiär gegenüber den Spezialregelungen des Art. 3 Abs.2 und 3 

GG ist (BVerfGE 9, 124 {128); 2(, )29 {343))· 
- Weiler ist ~u prüfen, ob eine Quotierung i. S. des § 8 Abs. J LADG a. F. gegen das· 
Diskrlminierungsve-rbot des An. 3 Abs.3 GG (»Niema.nd d~rf wegen seines Ge­
schieches, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und 
Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen be­
nachteiligt oder bevorzugt werden.,,) verstößt.· 6 

Art. 3 Abs. 3 GG zahlt nach seiner Entstehungsgeschichte die Diskriminierung~tat· 
bestände des NS-Staates auf, die nunmehr verfassungsrechtlich untersagt sind 
(BVerfGE 2, 266 {286)). Hierzu gehörte neben der Verfolgung ~us Gründen der 
Rasse und des Glaubens u. a. auch das Verbot für Frauen, bcstimnlte Br:rufe 
(insbesondere juristische Berufe, "L. B. das Richteramt) oder sonstige Leilungsfunk­
tionen aUS"Luüben, 
Es erscheint da.her fragwürdig und entspricht weder der Entstehungsgeschichte 
noch dem Sinn des Art. 3 Abs.3 GG, wenn in der juristischen Diskussion der 
Gleichberechtigungsgegner Art.3 Abs.3 GG in eine Schuttvorschrift :Lugunsren 
von männlichen Bewerbern umgedeutet wird, die sich durch Frauenquoten benach­
teiligt fühlen; die Vorschrift haue die umgekehrte Bedeutung, daß Männer nicht 
mehr (wie im NS-Staat) allein wegen ihres Geschlechts bc'Vorzugt behandelt werden 
dürfen. 
Auch in sonstiger Hinsicht hietet die Entstehungsgeschichte des Art. 3 Abs.3 GG 
keine Anhaltspunkte dafür, daß der Verfassungsgeber verCassungsrechtliche Schran­
ken gegen die Förderung von Frauen zum Schutz männlicher Bewerber aufrichten 
wollte. 
Die Diskussion im Parlamentarischen Rat zu Art. J GG (damals noch An. 4) drehte 
sich ausschließlich um die Formulierung "M:inner und Frauen sind gleichberech­
tigt., nicht aber um die Diskriminierungsverboce, die aufgrund der Erfahrungen des 
NS-Staats unstreitig waren. 
In der Entstehungsgeschichre dieses Glcichberechtigungsartikds ist im übrigen 
interessant, daß subjeluiv, nach den Motiven der damaligen Abgeordneten, die 

16 Hinzutritt An.6 Ab<. l B<rliner Verfassung: .Di< Frl.U Ist au f o.llen Gcblet~n de, Sto;>.tlich"n, Wlrt<ehllt­
hchen und $o7.lalen Leben, dem M,nne glelchgestel lt .- (vgl. pfenmg/Neum;lnn. D" ßerliner Verbs­
'Mg. 2.Aun., 19&7. Erl. 1)). 
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Gleichberechtigung im Herrenchiemseer Entwurf und seinen Berawngen (in denen 
nur Männer vertreten waren) keine Rolle spielte. Sie wurde erst während der 
Debatten im parlamentarischen Ral erörtert, und zwar OIuf Drängen der weiblichen 
Abgeordneten, insbesondere Elisabeth Selben (SPD) und Helene WesseI (COU). 
Eine Aufnahme in das Grundgesetz war aber erst möglich, nachdem diese Abgeord­
neten mit unzlbligen z.ustimmendcn Briefen auS der Bevölkerung geradezu über­
schwemmt wurden. Die Gründe für die Aufnahme in das Grundgesetz waren 
hierbei nicht prinzipieller Art, wie dies nach den Erfahrungen in der Weimarer 
Republik und in der NS-Zeit nahe gelegen häue, sondern praktischer Art, von den 
Erfahrungen des Krieges geprägt : Man müsse die Gleichberechtigung akzeptieren, 
weil Frauen im Krieg »gleich viel wie die Männer* gearbeitet häuen. '7 

Dementsprechend behandelt auch das Bundesverfassungsgericht Fragen der Gleich­
berednigung ausschließlich unter dem Gesichtspunkt de~ Art. > Abs.2 GG 
(BVerfGE 26, 265; )I, , (4); p, 369 <>nff.»), klammert diese Fragen also aus 
Art·3 Abs.3 GG aus; die zu Art. 3 Abs. 3 GG entschIedenen Fälle betreffen 
Differenzierungen nach Abstammung, fieimar, Herkunft (BVerfGE 9. 124 (128); 
2. 266 < 286); 5. '7 (22»), religiösen Bekenntnissen (B VerfGE '9. 1 (I I»). Sprache 
(BVerfGE 64. 135 (157»), nicht nach Geschlecht. 111 der sog. Remenalterentschei­
dung (BVerfGE 74. 16> (179») hat das Bundesverfasslingsgericlu dies noch einmal 
bestätigt und ausgeführt, dJß Art. J Abs. 2 GG dem in Are. J Abs. J GG geregelten 
Diskriminierungsverhot (gegenüber Frauen) entspricht. 
Selbst wena aber Art. 3 Abs. 3 GG - entgegen der hier vertretenen Auffassung - als 
echtes Diskriminierungsverbor (1-ugunsten der Männer) imerpretiert werden sollre, 
wäre dadurch eine verfassungsrechtliche Schranke für Ausgleichsmaßnahmen zu­
gllosten von Frauen nicht gegeben, wenn diese in Einklang m;t Art. 3 Abs. 2, Art. 33 
Abs. 1 GG stehen. Denn Art. 3 Abs. 3 GG verbierer nur die zweck- und 7ielgerich­
tete Benachteiligung (»wegen«). nicht aber Nachteile oder Voneile, die nur die Folge 
einer anders intendierten Regelung ist (BVerfGE 75, 40 (75»). 
Wenn somit Frauen »förder«maßnahmen, die verfassungskonform sind, zur 
(zwangsläufigen) Folge haben. daß je nach Einzelfall die Frau die begehrte Stellung 
erhält, ist dies keine (bezweckte) Benachteiligung des (unterlegenen) männlichen 
Bewerbers. die Ausgleichsallspruche reclltfertigen würde. 
Auch im Bereich des sonscigen Leiscungsrechts hat der Gesetzgeber durch soziale 
Ausglcichs- oder Fördermaßnahmen in Kauf genommen, daß andere Sachgebiete 
oder Personengruppen fakttsch ungleich behandelt werden. So ist die bevorzugte 

17 H aupltlItlsc/'''JI dc ~ Par14mem4YHciJ", Raus '7. Srl21mg (Oj . 12. 1948) 
Frou Dr. Selben (SPD): .. Dio Fr~u, die wiihrcnd der Kncgsphrc ,u( dcn Tnimmcrn ge.s ,anden I", und 
den M •. nn an der Arbeltmdle .. "tZt hal, hat hellte Cmen morali!'ch,·n Anspruch da,"uf, '0 Wie der 
~b.rln bewc-rtcl z u wrrdcn .fI' 

42. Silzung (18.01.1949) 
Dr. s .. ,uil (CDlJ): . Ge,.,de die ""rg.'ngenm J~hre habcn wohl ledern Mann clnschließlich der jungge­
sellen VOr Augen gdiJllrI, d,ß d,e Aufgaben der Frau lost sogar noch schwerer -luch phYSISch schwC1"C< 
- ,md .Is die des M,nncs . Die mO lS ' "n deutschen F ,"uen .. nd nun schon seil .I~hrcn bcrulSllug. ebenso 
die Männer, abor SI" haben zus;ilzlich 1.U dm Aufgaben der Manner noch die Aufgaben d •• Haush.hs 
und der Kindercrz, ehung. Viel" deutsche Miinncr h,ben erSlIß diesen Jahren erfahren, was H.ush.lu,r­
bell bedeutct, beso ndc" wenn SIf gezwungen ..... oren.:tn dieser H . ush.hsarbell m't ~'.I\vlrk en. hlfolgedes­
sen dur/te es gar kClrltn Zwcofc! - :>bgesehen von einIgen Hintc.nv:ildlern - auch unter den Junggesellen 
d,riiber geben, doB WI< d;" GJe.chberechu~ung du Frau In Jeder ßt"1:lChung ( .. . ) ,nerkennen und 
verlangen. u 
Schriftlir"er 8onel" des HQ/fpt4kJU/"WU f;;r den I'dyJ"'menldYJSc/'cn Ra' 
.2:ur Begrundung "I .label ausgeluhn worden. d~ß die Fr,u .auf a.I.Ien Rcch~geble,cn d .. gl"chcn 
Rechtt WIC der Mann h,bcn mU,Je; ci.no SIe habe rn dco Knegsl:u"en den Mann In der Arbc'15s<e1le 
Crsl't7.( I.,' 

/57 
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Behandlung oder förderung der Landwirtschaft keine Benachteiligung der gewerb­

lichen WirtSchaft im Reclmsinne, die zu Ausgleichsansprüchen berechtigt. 

Geht man davon aus, daß Ausgleichsmaßnahmen zugunsren von Frauen im Rahmen 

des An. 3 GG allein nach Abs . 2 zu beuneilcn sind, ist festwhalten, daß auch die 

hier in Rede stehende Quotierung in § 8 Abs. J LADG dem Art. 3 Abs.2 GG 

entspricht und die dem Gesetzgeber eröf( neten Gestaltungsspiclräumc nicht über­

schreiter. § g Abs. J LADG soll wie auch § 8 Abs.2 LADG die Verwaltung 

verpflichten, von der traditionellen de-facco-Bevorzugung männlicher Bewerber im 

ö(fenclichcn Dienst, insbesondcre in den höheren Funktionen, abzurücken \lnd 

einen gerechten A usgleieh rur Fr;wen durch ihre zeitweilige Bevorz.ugung bei 

Einstellung und Beförderung zu schaffen. Dies entspricht dem Verfassungsauftrag 

des An. J Abs.2 GG zu positiver Gestaltung des Gleichberechtigungssatzes." 

c) Zu prüfen ist schließlich, ob § 8 Abs. I LADG einen Verstoß gegen An. 33 Abs. 1 

GG ' 9 darstellL Art. H Abs.l GG lautet : 

-Jeder DCULSche hat nach Eignung, Befalllgung und bchl,cher leislung gleichen Zugang zu 
iedem öffentlichen Amle .• 

Die Tatsache, daß aufgrund der Auswahlkriterien des § S Abs. I LADG mehr 
Frauen als bisher eingestellt werden (sollen), isr keine Benachteiligung der Miinner 

im Sinne eines Verstoßes gegen das Prinzip des gleichen Zugangs zu öffentlichen 

Ämtern im Sinne von Art . .33 Abs. 2 GG. Diese Verfahren sollen gerade den gleichen 

Zugang von Frauen zum öffentlichen Dienst sichern. 

Allerdings dürfen diese Ausgleichsmaßnahmen nielH dazu führen, daß die Chancen 

der männlichen Bewerber jn unverhältnismäßiger Weise gemindert werden; inso­

fern ist Konkordanz der widerstreitenden J nteressen herbeizuführen.'o So wäre es 

nicht zulässig, wenn bis zur Erreichung der 5o%-Quote keine m:innlichen Bewer­

ber Berücksichtigung finden würden. Dem trägt § 8 Abs. J LADG jedoch Rech­

nung, indem cr die bevorzugte Einstellung von Frauen nur _\Inter Wahrung der 

EinzelJallgerechttgkett « vo.sieht; dies erlaubt eine Auslegung in dem Sinne, daß den 

EinsteUungsbehörden ein weitcr Spielraum in der Weise eröffnet wird, verschiedene 

Systeme der Berücksichtigung auch männlicher Bewerber zu entwickeln, was z. B. 

bis zur Durchführung des sog. Reißverschlußsystems (ein männlicher Bewerber, 

eine weibliche Bewerberin) bei Erfüllung der jeweiligen funklionsbedingten Quali­

fikationsvoraussctzungcn (§ g Abs. 3 LADG) reichen könnte." 
Die prinzipielle BcvorLugung weiblicher Bewerber in § 8 Abs. I LADG ist also 

nicht, auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Rechte männlicher Bewerber, 

18 Die Vorschri.f, ",ill nlchl ,n T ... diuonen (e"h,hen. $ondern {;ir die Zokunf, d,t Glelchbcre<:hugung da 
Geschlechter durchsetzen (ßVerfGE If. H7 (341»; sie ISI .Iso keIn bloßer ,·Rdlc~. der W;rklichkclI 
(BV.,fGE \7. Hf (HJ 1.». 

19 (nh~"gle><h os, Art. I J WB , oDer Zugang zu allm öll"nt!ic!,en Ämlern <leh, Jedem olme Unltrsehlcd 
der Herkunft, des Geschlechts. der P.rt'" und des rclil;iösen B~kmnln"«. offen, wenn er die nouge 
Eignung beSH zl . ., 

10 OVG Mün,,«. NJW 19S9. S. 1\6o(.; Bond" (Fn. 7). 5. 21 . 11. 
11 Eine Bcton.räehugung der Zugangsch . nccn m'l\nlicher Bewerber :zum ölfen!lichen Dienst ISI - en.gegen 

der S.dlungnahme des WPD - auch ",c1n d'rln zu sehen. daß An. gAb,., LADG nlel .. al/sdriick/Jd, 
eIne z.Illicl1e Begrtnzung der Einslellung,pflichl der V"w2hung gege,,,jber Fr.tucn (·n,hill<. Die m der 
Vorbemerkung gcn,nnu Slcllungnofunc d"s WP() vom 9. 10. 90 bdürchlCt .. ulerlose Ve rpflichwngen .. 
der Verwaltung, J" fm e .Überrcpräsem.lIon \"00 Fra".n. ($ . }). ohne allerdings d,r>.u,un. w.rum eone 
solche vtrf.t.<sungswldog sein soll. Beren, JUS dem Wonbul des § 8 Ab,. I LADG ergib, ,,~n. d,ß die 
Pflichl der Vtnv:lhung nur .so lange (be".ht), b" der Anteil der I'r,u~n .mmde5lens< 10% brlr.igl" 
Noch diesem Zc!lpunk, konnen ~ndtre M.ßsl:lb. und GewlCh.ungen mlßgeblich wertkn, ",eil dan n 
luch Frautn ßegen Frauen konkurrieren werden (z .ß . ~ircklc Notenvcrglelchc, a"dere Ei gn un g - oder 
ßtfäh lgungsprofile ctc.). Auch dolS WPD-Gulachlen erkenn, "n iibrlgm an. d.ß clne Förderungs pflicn, 
der Vcrwalrung . b .. zur. jo%-Quo,e zul.sSlS lSl (Mindeslgrenze). folgt also Im ErgebnIS der ,·o,liesen­
den. ,\leon mi>gliehcn Auslegung. 
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verfassungswidrig. sondern kann verfassungskonform unter Berücksichtigung des 
Vcrhälmismißigkeitsgrundsatus ausgelegt werden. 

2. 1st die 50%-QuDle verfassungswidrig? 

Weitere Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des § 8 Abs. I LADG könmen jedoch 
bestehen. weil die Vorschrift eine Quoce von 50% Frauen fordert, die bei der 
Einstellung in den öffentlichen Dienst »mindestens« erreicht werden muß. 
a) Die richtige Auswahl der Richtgrößen der Quoten, d. h. das Kriterium, an dem 
die Quote sich orientieren soll, ist in der Tat umstrircen. Das Schrifttum geht z. T. 
VOll der Zahl der in der Ausbildung des jeweiligen Sachgebie[sJLaufb~hn befindli­
chen Frauen .1US. der die Zahl der einzustellenden Frauen entsprechen müsse; zum 
Teil wird als Richtgröße auch der Anteil der Frauen in der jeweiligen Laufbahn­
bzw. Funktumsgyuppe genannt, die verfassungsrechtlich unbedenklich sei." 1m 
Hochschulbereich wird schließlich von studentischen Gruppen die Berücksichti­
gung von rrauen mit »gleich\Vertiger Qualifikation ft im Verhälrnis zur Zahl der 
Hochschulabsolventmrlen gefordert.') 
Andere Regelungen sehen Mindestquoten für beide Geschlechter" oder feste Grö­
ßen anhand der vorhandenen A rbeitsplätzc vor. Zu letzterem Bereich gehört § g 
Abs. I LADG, der die 5o%-Quoce für die Zahl der vorhandenen Arbeitsplätze der 
jeweiligen Funktionsgruppe fesdegt. 
Im vorliegenden Zusa.mmenhang braucht nicht vertieft zu werden, welche Richt­
größe für Quoten die beste oder zweckmäßigste wärc. Denn für die verfassungs­
rechtliche Prüfung ist es ausreichend. wenn die fragliche Regelung nicht willkürlich 
und sachlich vertretbar ist. Dies ist hier der Fall. Die 50%-QuOte ist an der 
ungefähren natürlichen Bevölkerungsverteilung (von ca. 50% Männern und Frauen) 
orientiert und kann jedenfalls nicht als verfassungswidrig bez.eichnet werden. Im 
Gegenteil sprechen zahlreiche Grunde für sie. weil sie das abstrakteste und allge­
meinste Kriterium ist, gegen das am wenigsten Einwände erhoben werden können 
und das auch »Toleranzgrenzen. nach oben und unten (bis rd. 10%) zulassen 
würde. Die o. g. gcsct:t.lichen Bestimmungen und Entwürfe gehen sämtlich nach 
sorgfältiger Prüfung durch Experten von dem 50%-Richtwert aus.'! Schließlich ist 
dieser Richtwert auch noch unter dem Gesichlspunkt der Fl.lnktionszuweisung des 
öffentlichen Dienstes (Art . 33, Art. 20 Abs. 2 GG) sachlich vertretbar, weil er seine 
Aufgabe von der sraarlicnen Gemeinschaft erhält, die auch die Finanzmittel auf­
bringt und ungefähr zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen bestehr; auf die 
Wahlberechtigung bewgen. haben letZtere sog;lf ein Übergewicht (ca. 54%). das 
zudem in der älteren Gener:l.tion noch erheblich zunimmL 

u Eine solche .nießcnd~. QUOIC bnn - ~nder •• Is d ... o. g. Guuehlcn me'n' - unler dom Ge,"chlSpunkl 
der Re.:ht."ch.rhe" (Ar<. 10 Ab,. J GG) zweilclh.lt sein. Denn d.m" wurde der 3kwelle Anteil von 
Fr;!" en ,n AusbildunGS" und Studiengängen öder on den ,.weiligen uufbahn- und Beruf,gruppen ZU 

eon~m bestlmm"n ZCltpunkt (e .. geschroeben und cl""", von der ""rtlch.ftlichen und polin,ehcn 
Entw,e.klung abhäng.g gemachl. rrauen würden In dem Ivhll,' gefordert. 11\ de.m ihre Ausbildung bzw, 
ßeru(slöuSkc'l politisch . Konjunktur" hOl oder nlcht. Vgl. Bmda-Gut.acht<l'l. 3.3. O. 

1) Miueilungen des Hochschulverbandes 4/90, S. ,,8. 
'4 Im BoreICh der politi schen P,rte.en hat die Soz,al,kmokmusche P,ne, Deutschlands (Bund) die ~o%· 

MindcSlquol. für be,de Ge$Chlcch,cr für Mal1dn(S!r~gcr und Partciämler In inre Stallllcn .ufg,·nommcn; 
dies"m Pnnz'p Sind die SPD-Bcz rrkc (7.. T. mit unrcrschtedlichcr Quolenhöhe, 2j%. )) :1,% ,·tc.) 
gefolgt . Sie folgen d.mll deuo Vorbild der norw"1lLSd\en Arbelltrparte" die cme Mindestqllot~ "On 40% 

für belde Gcschk'Chter fur Part"- und polil"chc Ämter I«tgelegl haI (zu Fr>uenquotcn .n polimc\,cn 
P.nClen vgl. lange, NJW '9S8. S.' 174; Hof""nn. Fn . ,). 

~j Vgl. ,\Ich die Prcssccrklärung des LandesprC$se- und Inlonn.tlonsdien>lcs NordrhclO-W"stfalen 9°'/ 
'0/90 ,ur Vorlage des OVG Mimst"r vOm) •. '0.90 IllO$lcllllich d ... nordrhcm-w"'tWl$chcn GIc.chSld­
lungsgiScty.CS .n d3. B VcrfG. 

I J9 
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[60 b) Der Richtwert einer 50%-Quotierung in § S Abs. J LADG verstößt auch nicht 

gegen andere Verfassungsbesrimmungen. insbesondere nicln gegen Art. 33 Abs. 2) 3 
Abs. 3 GG . Auf die grundsätzlichen Ausführungen zu r. I a) hinsichtlich des 

Gescaltungsspiclraums des Gesetzgebers zur Durchsetzung der Gleichheirsrechre 

wird Bezug genommen. Er erstreckt sich auch auf die (zeitweilige) Fesrlegung eines 
Richtwertes als Ausgleichsmaßnahme.'6 

J. VeTfassJ{ngsmäßigkt~1t des Begriffs »erforderliche QualifikatIOn" Ln § 8 Abs. [ 
LADG a. F. 

a) rrufungsmaßstab im vorliegenden Fall sind die Bestimmungen des Art. 33 Abs.l 
GG (und des inhahsgleichen, aber subsidiären An. 13 Berliner Verfassung'7) über 

die Qualifikationskritcrien für den Zugang zu öffendichen Ämtern. Nach Art. 33 
Abs.2 GG hal »jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen 

Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.« 
An.8 Abs. I LADG a. F. kann hinsichtlich seines Wortlauts »erforderliche Qualifi­

kation" verfa.ssungskonform mit den o. g. Bestimmungen ausgelegt werden. 

Art. B Abs. 2 GG enthält eine staatsorganisarorische und eine grundrechrliche 

Komponente: Er soll einerseits die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 

sicherstellen (staatsorganisalorische Komponente), andererseits jedem Deutschen 

die ~,1eiche Möglichkeit zum Eintritt in den Staatsdienst sichern (grundrechtliche 

Komponence). Er gilt nichr nur für Beamtenverhälmisse, sondern auch für Beschäf­

tigungsverhältnisse der Angestellten und Arbeiter im öffentlichen Dienst.'s 

Das Schrifttum enthält zwar viel Grundsätzliches, jedoch zur Konkretisierung und 

zur Gewichtung dieser Merkmale nur wenige Aussagen; auch das Bundesverfas­

sungsgericlll hat hierzu noch keine abschließende Aussage getroffen. Es hat nur 

einmal in einem Fall einer schwangeren Bewerberin für den öffemlichcn Diens[ 

ausgefühn. daß Are. 6 GG es verbiete. in der Schwangerschaft einen vorübergehen­

den Mangel der Eignung zu erblicken) der die Zurückstellung der Ernennung 

rechtfertigt (BVerfGE 44, 215), lw also im Ergebnis für den Bereich des öffentli­

chen Dienstes eine Diskriminierung wegen des Geschlechts für unzulässig erklärt. 
Einigkeit besteht nur darüber, daß die Behörde hinsichtlich der lnhaltsbesllmmllng 
dieser Kriterien einen weiten Beurteilungsspielraum hat und daß diese Kriterien 

nicht nur für die Einstellung in den öffentlichen Dienst, sondern auch für Beförde­

rung, Entlassung, Zusicherung gelten. '? Einigkeit besIeht ferner darüber) daß auch 

das Auswahlverfahren sachgerecht sein muß.l° Die Kriterien des An. 33 Abs. 2 GG 

sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die gerichtlicher Überprüfung nur eingeschränkt 
zugänglich sind)' und jeweils nut auf ein konkretes Amt/Laufbahn bezogen sind. 

16 Vgl. d..,.u dic Anhorungcn zum nordrh"m-wc"falischcn Glelch$,dl"ngsgcscl~ so"' .. ZU tlOem GltlCh­
s,dlu ngsgescl7 dcs Bundes (En\wurf der SPD-I'rakllon Im DeulSchc" BuoJeSl.g, BT Drucks. 10/ )7.8). 

17 Gemäß Art. 1) Berliner V<rI""sung s,eI" der Zug.ng ~u allen oflcnolichcn Ämrtrn ' Jedem ohne 
Un'tr<choed cl"r Herkunft, cl« G eschlecbLS, dcr PArte, und cl • .I rdigLäsen ßekennon,sS<s offen, wenn er 
die "ölige Eignung beSitz,.; vgl. n'he, pfe"llIg/ Neum,nn (Fn. 16) An. I) Erl. I, 1, 5 unler Bezugnahme 
auf ßend./ Maihofer u .•. , Handbuch des Verl.ssungsrcchIS. '984. S. I 161 .. 

,8 MaunzlDü"g/Herzo&iSdlOl~, Komm"" ,", 7,um Grundgesc,z, Bd. 1, Kommenllcrung zu Art. H Ab,. I 
GG Erl. ) H. Pie Rechtsprechung cn'nlmm' der Vorsehr;f, d.,übcr hln.us cmen Anspruch der <"",einen 
ßcwerbcr d.".~ul. d~il über ihrt Ei nSlcllung 10 den ölfellllichen Dienst nur n.ch Eignung, B<fälugung 
und f'chli,h"r Lels,ung entsch,eden word (Anspruch auf fe.blrr!'eLc Ennc5.5cn,au,übung: vgl. ßVcrfGf 
7, )98, M.unzlDürog, cbd., Er! . I I). 
Soweit der S':Iat sl~h!ll "'genen Betrieben pnVllwlrtsch.fdich be.:illg'. ISt An. HAb<. 2 mcht .nzuw<n­
den (Mau nzlDüng u. , .• ebd ., Bd . 1, An. H, Er!. l~. 'I)· 

'9 M.unüDöng U.3. , (Fn.1S) Er!. 16, IB, '9· 
30 M,unzIDüng. (Fn. 18), f .rI. '0. 
J' ßV<dGE >S, J9ff.; 11, 119 ff. 
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So wird z. B. unter Eignung die »ganze Persönlichkeit- des Bewerbers versLanden, 
über die rein fachlichen GesiclHspunkce hinaus, z. B. charakterliche Eigenschaften. 
Kooperationsbereitschaft e!C.; die Eignung hänge allerdings oft von subjektiven 
Beurteilungen ab und könne "am wenigscen" durch Zeugnisse edaßt werden.!' 
Als Befahigung werden u. J. das "handwerkliche Rüstzeug. in Form von Ausbil­
dung, Noten, Prüfungsleistungen genannt. während die .fachliche Leistung« z. T. 
als "praktische Bewährung« verstanden, zum Teil auch mit der Beurteilung/Note 
gleichgesetzt wird)} Die Übergänge von »Befähigung" und .Leistung« sind daher 
lließend. Vielfach werden die Kriterien des Art. 33 Abs.1. GG als »Qualifikation« 
bezeichnet. wobei dann diese auf die Leistung'" Note/Beurteilung veTengt wird. 
Die Diskussion um die ,.Frauenförderung« wird fast ausschließlich unter dem 
Gesichtspunkt der »fachlichen Leistung« gefühn, ;auch von den Bcfürwortcrn 
gesetzlicher Regelungen zur Frduenförderung. Dabei wird verkannt. daß fachliche 
Leistung nur em Teil der in Art. BAns.). GG vorgesehenen Qualifikationsmerk­
male - neben denen der Leistung und Befähigung - ist. 
Eine Regel dafür, nach welchen Gru1ldsätzen die maßgeblichen Auswahlkriterien 
festzustellen sind, stellt die Verfassung nicht auf. Es fehlt an verfassungsrechdich 
verbindlichen Vorgaben, auch wie die Gewichtung dieser Merkmale vorwnehmen 
ist. Sie fehlen auch faSl völlig in der jUristischen Literatur. H Daraus folgt, daß, 
ähnlich wie bei der Ausgestaltung des Art. 3 Abs. r GG dem Gesetzgeber bei der 
Bestimmung und Gewichtung dieser Merkmale ein weiter Beurteilungsspielraum 
zusteht. Man könme einerseits von Ihrer prinzipiellen Gleichrangigkeit ausgehen. JS 

Denkbar ist aber aueh eine unterdJ},edliche Gewichtung, solange sie sich nicht als 
offenkundig sachwidrig erweise. So gilt z. B. im öffentlichen Dienst bei Einstellun· 
gen das (alleinige) Abstellen auf Prüfungsergebnisse sowie für Beförderungen oder 
Besoldungssteigerungen das Abstellen auf das Dienstdlter als sachgereeht.)6 Im 
Ergebnis läuft dies darauf hinaus. daß die Praxis auf das Dienstalter, also eine 
unveränderbare jlaTTe Größe, und eine daraus ableirbare Pauschalvermucung als 
Hilfskricerium zurückgreifen muß, weil die " fachliehe Leistung« nicht ausreichend 
definiert ist bzw. definiert werden kann. Ocr Begriff. Eignung. wird häufig auf die 
bloße gesundheitliche Eignung, die als Abwesenheic von Krankheit verstanden wird 
(Vorlage eines amtsärzdichen Zeugnisses) reduziert. Zu dem Begriff .Betahigung« 
werden häufig die für die höchSte Position der jeweiljgen L:lUfbahn erforderlichen 
Eigenschaften gerechnet, die entweder nicht oder In Verwaltungsrichtlinien nur 
vage umschrieben (z. B. »Anpassung«. »Durchsetzungsfähigkeit«, sog. Führungsei­
genschaften ere.) sind und deren Ausfüllung oft der subjektiven Einschätzung der 
Beurteiler (insbesondere bei Beurteilungen durch Einzelpersonen) oHensccht. Fest­
zuhalten ist Janach, daß die Praxis die Inhaltsbesrimmung dieser Merkmale nur in 
unzureichender Weise vorgenommen hat; dies gilt auch für die GewIchtung. Sie 
schöpft den ihr zustehenden Ernlessensspielraum nicht aus. Festzuhalten bleibt 
weiter, daß verfassungsrechdich gesehen den Einstellungsbehörden bei der Ausfül­
lung der Qualifikalionsmerkmalc ein weiter Gcstaltungs- oder Ermessensspielraum 
zusteht, der auch eine unu:rschiedliche GeWIChtung erlaubt, solange nur die Qualifi­
kationsmerkmale ßefahigung, Eignung, fachliche Leistung m.<ge,amt Gleichwertig-

)1 M.un7.lDün g. (Fn. 1$). Erl. '9'. 
}) Mlun</Düng, (Fn. >8) . Erl. '9, '9'. 
H Vgl. z . B. 1'. Bad url, Sto~lS,cch{. München '986, S_ '0) . 

1 S So M~\lnzlDüro ~. (Fn. ~8), Erl. 10. 

)6 Weil, sO die Argumente der PraxIS, ,u_' Erflhrung v cnnllitl werden kanne, d:Jl <",n' bngi,lmgc 
T.,ugkw, dH Ve(1r>ul<con rnn der Arben. zu eon'" b,'sS<'en LC1sluns führe, vgl. M,un1.lDürl g, (Fn, 18). 

161 
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keit ergeben, die allen Bewerbern Zugangschancen sichern.J7 So ist 2.. B_ ein Abge­
hen vom ausschließlich fachlichen Leisrungsvergleich zulässig, wenn die Gesamr­

wenung im Gleichgewicht ist. Als s~chgemäß gilt somit auch eine Stellenvergabe aus 
sozialstaatlichen Gründen, bei der der Leisrungsgesichtspunkr eine geringere Rolle 

spielt. J8 Wendet man die o. g. Grundsätze auf § 8 Ahs. l LADG .1 . F. an, ergibt sich 
folgendes: 

- Maßgeblich für die Auslegung des Begriffs »erforderliche Qualifikation« ist der 
objektive Wille des GesetZgebers nach Wortlaut und Sinn (vgl. BVerfGE S, 274 

(3°7». wobei auch die Entstehungsgeschichte herangezogen werden kann. Be­
trachtet man die Vorschrift nach diesen Maßstäben, wird deutlich, daß der Gesetz­
geber hier eine andere Gewichtung gegenüber der bisherigen Praxis in der Weise 
vornehmen wollte, daß im Falle weiblicher Bewerber, die eine schlechtere Note 
aufweisen (bei gleicher oder besserer Note weiblicher Bewerber stellt sich das 
Problem ohnehin nicht) als männliche Bewerber. auf Jen direkten Notenvergleich 
als ausschließliches QualiCikationsmerkmal vefi'.ichtet wird und die etwaige schlech­

tere Note durch die anderen Qualifikationsffierkmale Eignung und Befähigung 
kompensiert wird oder werden kann. Diese Merkmale müßten im Sinne der o . g. 
verfdssungskonformen Auslegung vom Senat durch Verw;!ltungsrichtlinien nach 

Jnlulr und Umfang bestimmt werden (Art. 47 Berliner Verfassung); zulässig wären 
auch typisierende Fallgruppen, 

Daß solche kompensatorischen Gewichtungen gegenüber der fachlichen LeIStung, 

die bisher fast ausschließlicher Prüfungsmaßstab bei Einstellungen war. gerade 
Frauen zugute komme, ist sachgerecht und nicht verfassungswidrig. Diese ~Bevor­
zugung« ist durch die traditionellen Formen der sozialen ,.Lebensläufe.-.: der Ge­

schlechter bedingt und nicht Immanent frauenspezifisch . Der Gesetzgeber knüpfte 
daher hier eigendich nicht unmittelbar an das Merkmal . Frauen« an, sondern 

begünstigte sie nur deswegen, weil er aufgrund der sozialen GesamtsituatiOn 
vermuten konnte, daß Frauen in dem o. g. DKonkurren:dall~ die nicht prüfungsno­
[en-geprägeen Kriterien Eignung, BeHihigung der7.Cit eher erfüllen (könneen) als 
männliche Bewerber, jedenfalls im Regelfall. 
Dies ergibt sich aus den ~typischen« Werdegängen weiblicher Bewerber, die meist 
eine Familienphase inkl. Kindererziehung aufweisen . Konkurrieren z. B. ein Mann 
und eine Frau um eine Stelle. wobei der Mann die Examensnote ~gut«, die Frau 
"befriedigend .. hat, zusätzlich aber Fähigkeiten und Eigenschaften (Tärigkeiten im 

familiärcn/staatlicben/sozialcn/gesellschaftlichen Bereich) aufweist. die für die je­
weilige Laufbahn- oder Vergü(lJngsgruppe bedeutsam sind, müßte die Frau die 
Stelle erhalten, weil sie den Nachteil der schlechteren Note durch die Merkmale 
Eignung/Befähigung, hier im Sinne von in der Praxis »erprobter« [ntcgrations-. 

Anpassungs- und Kooperationshhigkeit kompensieren kann, sofern sie für eine 
Tätigkeit im öffentlichen Dicns[ notwendig sind. Es is[ daher nicht so, daß Frauen 
mit schlechterer Note (als männliche Bewerber) bevorzugt würden; dies geschieht 

nur dann, wenn sie über die genanmen anderen Merkmale dieses »Manko« kompen­
sieren können und eine Gesamtwürdigung ergibt, daß sie in der Gesamtsumme 
(Eignung, LeistUng. Befähigung"" Qualifikation) gleich oder besser .abschneiden « 
als der männliche »Konkurrent «. Qualifikation bedeutet somit die Summe der für 
die Aufnahme in den öffentlichen Dienst erforderlichen Merkmale und nicht, wie 
das o. g. Gutachten von M. Sachs meint. nur die fach!iche Leistung (= Nocd 

37 Vgl. Bend, (Fn·7), S. '1). 

}8 Z. ß. Einstellung ,m Sinne der Wic<lcrgu,m,rhung, Unterbrmgung VOn Sch ... orbehLnd<nc'n CI( -, vr,1. 
Mmn7.1Düroc u. >. (rn. ,8), Er!. 22; Plog-Wiedow, Kommenur zum 8ßG, Rdn •. 1 J 11. zu ~ 9 L 
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Beurteilung). Die Regelung des § 8 Ahs. I LADG a. F. bedeutet somJ( keinen 
Qualifikationsverzicht, sondern nur, daß die Schwellenhöhe der fachlichen Qualifi­
kation (Noee) aufgrund sozialspezi{ischer Nachteile, die sich gerade auf Frauen 
nachteilig auswirken (z. B. Kindererziehung), nicht i.n jedem Fall die gleiche wie die 
männlicher Bewerber sein muß. Diese unterschiedliche Höhe ist nicht leistungswi­
drig, weil, wie ausgeführt, die Gesamtwertung der Merkmale des Art. H Abs. 2 GG 
entscheidet und sie gerade dazu dient, gleichheitsgemäße Verhältnisse (im Sinne des 
An.3 Abs.2 GG) durch eine kompensatorische Gewichtung der Merkmale »Eig­
nung .. und ~Befähigung .. herzustellen. Mir anderen Wonen: § 8 Abs. I LADG 2. F. 
eröffnet die Beriicksichtigung von Fähigkeiten und Eignungsmerkmalen (prakei­
scherlsozialer/imegrativer etc. Art), die auch im öffentlichen Dienst sowohl im 
incernen Berrieb wie im Verhältnis zum Publikum von Bedeutung sind und diesem 
bei sachgerechter Handhabung nur förderlich sein können. Verfasslingsrechtlich 
handelt es sich um eine andere GeWichtung der Qualifikaeionsmerkmalc des Ar!. H 
Abs.2 GG, die gegenüber der bisher recht Sturen fixierung der Praxis auf die 
fachliche Leistung (Note, Bewahrung) eine Differenzierung neuer und notwendiger 
An beinhaltet. Die bevorzugte Berücksichtigung von Frauen erfolgt daher nicht 
ohne individuelle Qualifikation. nur sind die Gewichtungen jet:!.t anders (evd. 
aufgeteilt nach Fachgruppen) verteilt. In der Gesamewertung muß sich jedenfalls 
eine Gleichwertigkeit oder Höhcrwenigkeir mir männlichen Bewerhem ergeben 
(v gl. ßenda, a. a. 0., S. 223)' Art. 33 Abs. 1 GG wäre somit durch § 8 Abs. I LADG 
a. F. nicht verletzt worden. 

Modifizierungen des Leistungsprinzips hat der Gesetzgeber, wie ausgeführt, auch in 
anderen Fällen festgelegr}9, so daß § 8 Abs. t LADG a. F. nichts prInZIpiell Neues 
cnrhält. Diese Durchbrechungen des Leistungsprinzips werden mit dem Sozial­
staatsprinzip gerechdenigt; gegenüber den bevorzugten Gruppen bestehe eine 
besondere Fürsorgepflicht des Staa.tcs.40 Diese Grundsätze gehen auf den Gedanken 
zurück, gewisse Gruppen, die durch nicht in ihrer Person liegende Umstande 
schlecheere Searcchancen im Erwerbsleben haben. in das Erwerbsleben besser einzu­
gliedern. Dieser Gedanke liegt auch der vorliegenden Regelung zugrunde: Frauen, 
falls sie bei der Bewerbung um die Einstellung eine schlechtere NOte als männliche 
Bewerber aufweisen, sollen gleichwohl bevorzuge berücksichtige werden, um ihre 
hmiliär und sozial bedingten rcgehypischen Erschwernisse im unmineJbaren No­
eenvergleich auszugleichen, falls sie die genannten Kriterien aufweisen können. 
Davon, daß diese Erschwernisse spe:Lifisch für die .. Regel karriere« von Frauen 
bestehen (z. B. Doppelbelastung Haushalt/Familie/Beruf). jedenhlls nach der bisher 
noch bestehenden Arbeitseeilung in Staat/Wirtschaft/Gesellschaft mit weitgehend 
tradiuonclJen Leitbildern und WertvorstelJungen, ist als Tatsache auszugehen, wie 
sie durch die Statistik und zahlreiche empirische Unrersuchungen erhärtet iseY 

J9 So elw. hJnSlChdich der be"orluglcn Ein<ldlung vOn HeImkehrern (§ 9. HClmkehrergesetz). Wi. der· 
gutm~chunS$berech" glen (§ 9. ßWGoD). Wiederverwendungsbercch llgten (§ 71c-k GI) I), Schwerhe. 
schäd'g"n (§ l S Ab,. I SchwbG). Soldaten und Angehongen des Bundc<grct\zschu,z~s ,uf Zen (§§ 9. 10 

SoJdl<cngeset>., §§ IS, 16 Bundespolizel-BG, § 1I ArbPISchG). 
40 M.tlhcy, m: I. v. Muncb, Gru ndge,et,kOl1l1nent:lr, ,. Aufl., ßd." Er!.'4 ,.u An. H. 
4' Die, gilt aueh für den offentl iehen Dien" und dort 1fl5bcso ndere (ür di~ höheren PositIonen ; Irol7: .Iler 

Fr"uenlörderm:U'n.hmen (Frau.nb •• lIftrag .... Fraufnfö rdupbne) ISI der Anteil der Fraue" mehl Sl g"i fj· 
bnt geslIegen (auch nicht Ul den 13ndem mlllangjähngen Fnuen(Qrdcrm,ßl\ahmcn. wIe Hamburg, das 
Ul den letl.lC'n zwei Jahren 1983-1990 nur einen Luw:.tc.hs von OJl j}'o J...l1 \'er7...eJChnen IU.ltc). z. T. :sogar 
rückläufig (,·gl. die Übcr$Ich, m: DmLSchcr JUnlllnntnhund, Sondcrb,nd zur Arbmsllgung '989, 
Dü"ddor\, '990. S. "9-,67, .lIe Beruf,felder; Benda (r n. 7), S. 9 fl.). In vlekn BereJChen (in,be, ",dere 
Hoch,chulen . Verbinde, Mim, ron.lvcrw.lmng) be<lehen Null-QuOIcn. Auch In der ehcm .. ligcn DDR 
1St die Repräsenutlon von Frauc-n In "ijhcn:n PosHlonen mehl, bcnaucr: noch nledrtger ltS In der 
ehemaJig.n Bundesrepubl,k. Folg~nde L;ocr"ch, hInSIchtlich der Hoch,ehuJen mag das verJeutlichen: 
F"u,nanteilc 3n cl"n Umvor"'_'ten der. . Forl!- S. 16, 
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Von einer Änderung kann vorläufig nicht ausgegangen werden. Die Statistik zeigt 
vielmehr, daß die o. g. Belastungen für Frauen eher zunehmen werden, da der 
Zunahme der Erwerbstätigkeit von Frauen nicht eine gleiche Zunahme der Heim-/ 
Hausarbeit von Männern gegenüberstehe. 
Auch die Art und Weise dcs Z'!Standekommens der jeweiligen Leistungsanforde­
rungen in Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, die für den Eintrin in den 

Mfentllchen Dienst maßgeblich sind, spielen für eine sozialsta.ltlich motivierte 
Berücksichtigung von Frauen eine Rolle. Denn diese Anforderungen sind von der 

abstrakt-bürokratisch geprägten Arbeits- und Berufswelt geprägt, die spezifische 
Lem- und Wissenssysteme, -begriffe und -inhalte vennilleln, die andere Fähigkei­
ten und Kenntnisse, die die berufliche E nrwicklung von Frauen prägen, nicht oder 
kaum berücksichtigen. Bei stärkerer Konkurrenz von Frauen beSieht die Gefahr, 
daß die traditionell männlich geprägten Leistungsanforderungen zu Lasten der 
Frauen verschoben (z. B. von vornherein schlechtere Noten) werden, wie zahlreiche 
Beispiele zeigen.'" 
Die bevorzugte Berücksichtigung von Frauen gern. § g Abs. I LADG a. F. stellt 

auch keinen Verstoß gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit als Teil des Rechts­
staHsprinzips dar. Sie ist hinsichtlich ihres WirkungsbereIChes begrenzt, weil sie nur 

die Fälle betrifft, in denen weibliche Bewerber im direkten Notenvergletch mit 

männlichen Bewerbern schlechter abschneiden. Da nach den bisherigen Erfahrungen 
(so 7.. B. bei Einstellungen in den Justizdienst) Frauen Ort bessere Noten als 
männliche Bewerber haben, werden sie bereits nach diesem Kriterium beriicksich­
tigt werden mi.issen; § 8 Abs. l LADG :l. F. war insoweit nur KolJisionsnonn. 
In dem eben beschriebenen eingeschränkten Wirkungs- oder Geltungsbereieh war 

§ 8 Abs. I LADG a. F. auch nicht unverhältnismäßig in qualitativer Hinsicht. Er ist 
viel »weniger« als die o. g. Ausgleichsmaßnahmen für bestimmte benachteiligre 
Gruppen (Soldaten auf Zeit u. a.)'" die -[fOtz- etwaiger schlechterer Leistungen 

einzustellen stnd. Hier geht es aber nicht darum, daß jede Frau, die sich um 
Einstellung in den öffentlichen Dienst bewirbt, ohne Ri.icksicht auf die Notenhöhe 

(fachliche Leistung) eingestellt werden müßte, wenn nur die nach den Pri.ifungsord­
nungen vorgeschriebene Mindesrnote erreicht iSl, wie die Gegner von Gleichberech­
tigungsregeln befürchten. Sondern es geht, wie ausgeführt, darum, daß Frauen erst 
dann eingestellt werden, wenn sie dieses -Manko« durch die anderen Qutdljiktt­

l/Onsmerkmale Eignung und Befähigung ausgleichen können. Es geht hier also nur 
darum, daß § 8 Abs. I LADG die Merkmale Eignung, Befähigung und fachliche 
Leistung anders, d. h. gleIChmäßiger als die bisherige Praxis gewichtet (so, wie dies 

auch der Wortlaut des Art.33 Abs.l GG nahelegt), die oft nur auf die Note/ 
Beurteilung starre Dies kommt vor allem nach den derzeItigen Verhältnissen (s.o.) 
weiblichen Bewerbern zugute. Die Vorschrift des § 8 Abs. I LADG a. F. ist daher 
streng genommen gar keine Bevorzugung weiblicher Bewerber »wegen des Gc-
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schlechrs«, sondern lediglich eine andere, gleichmäßigere Gewichtung der Merk­

male Eignung, Leistung, Befähigung, die sich zur Zelt vorwiegend zugunslen 

weiblicher Bewerber auswirkt. Die Vorschrift trägl damit, ähnlich wie die Rentenre­

gelung für Frauen in § 25 Abs. J AVG, der sozialen Wirklichkeit Rechnung, einer 

Wirklichkeit, die bisher überwIegend und vor allem frauen betrifft (BVerfGE 74, 
163 < 18»). Sie kann sich aber auch bei einer Änderung dieser Verhältnisse 

zugunsten von Männern auswirken. 

Der Berliner Gesetzgeber hat diesen Überlegungen sinnfällig dadurch Rechnung 

getragen, daß er in der Schlußabstitnmung des LADG am 29. 11. 1990 in § 8 Abs. 3 

einen zweiten Satz eingefügt hat, nach dem Familienarbeit, soziales Engagement 

oder ehrenamtliche Tatigkeit Bestandteile der Qualifikation = Eignung, fachliche 

Leistung, Befähigung i. S. der Absärze 1 und z sind. Der »verlorene~ bzw .• aufgege­

bene. Begriff der "erforderlit:hen" Qualifikation ist somit durch diesen Zusatz in 

etwa ausgeglichen, gewissermaßen verdeutlicht worden. 

b) Es fragt sich weiter, ob der Begriff »erforderliche Eignung. in § 8 Abs. J LADG 

l. F. bci dcssen Vorliegen Frauen bevorzugt zu berücksichtigen sind, männliche 

Bewerber in ihrem Recht aus An. 3 Abs. J und 3, 33 Abs. 2 GG verletzt. 

- Bereits oben wurde ausgeführt, daß alle, d. h. auch männliche Bewerber. ein 

gleiches Recht auf Zugang. d. h. auf fehlerfreie Emlessensausübung bei Durchfüh­

rung der Auswahlverfahren haben. Dieses Recht darf auch bei sozialstaarlieh 

geborenen Ausgleichsmaßnahmen niclu unverhältnismäßig eingeschränkt werden. 

Dies ist jedoch hier nicht der Fall. § 8 Abs. 1 LADG gebielet nämlich nicht, daß 

Immer nur Frauen (bei Vorliegen der »erforderlichen Qualifikation.) in ununter­

brochener Folge zur Erreichung der 50%-Grcnze eingestellt werden müssen, noch 

enthält die Formulierung einen Zeitraum, in dem die bevorwgte Berücksichtigung 

von Frauen zu erfolgen hat. Daß auch männliche Bewerber Berücksichtigung finden 

können/müssen, wird zudem durch die Formulierung »unter Wahrung der Einzel­

fallgerechtigkeit~ gewährleistet. Die Vorschrift enthält somit genügend Spielraum, 
um auch die Bewerbungschancen männlicher Bewerber zu wahren. Es wird Sache 

des Senats sein, durch Erlaß entsprechender Richtlinien (gemäß An.47 Ahs. 1 

Berliner Verfassung) die Einzelheiten zu regeln. 

- Die Vorschrift stellt auch ketne (gezielte) Diskriminierung männlicher Bewerber 

-wegen ihres Geschlechts« im Sinne des Art. 3 Abs. 3 GG dar. Gleichberechtigungs-

fragen werden, wie ausgeführt, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge­

richts ausschließlich am Maßstab des Art. > Abs. 2 GG gemessen, der insoweit lex 

specialis ist. Daß § 8 Abs. 1 LADG ~. F. mit zulässigen Millcln gerade die Gleichbe­

rechtigung herstellen will, wurde bereits ausgeführt. 

Zusammenfassend bnn festgestellt werden, daß die von § 8 Abs. 1 LADG J. F. 
bezweckte differenzierende Gewichtung der Qualifikationsmerkmale Eignung, Lei­

stung, Befähigung zugunsten von Frauen keine crheblichen Zweifel an der Verfas­

sungsmäßigkcit der Vorschrift begründeten und daß diese verfassungskonform 

ausgelegt werden konnte (vgl. B VerfGE 8, 21 0 ~ 221); 46, J 66 (J 84). Es war hier 
nichl zu prüfen, ob diese EntscheidlIng des Gesetzgebers bzw. diese Auslegung die 

allein richtige oder zweckmäßige ist. Maßgeblich war allein, daß sich die Regelung 

im R:thmen des durch Art. 33 Abs, 1 GG dem Gesetzgeber bzw. den Einstellungs­

behörden eröffneten Spielraums hielt und nicht willkürlich war, weil sich jedenfalls 
sachgerechte Gründe für sie finden ließen (Vermutung für die verfassungskonforrne 
Auslegung).4) 
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/66 11. Verfassungsmäßigkeit von § 8 Abs. 2 LADG? 

/. Isc die Quotierung Im Aufmegs- und Befärdcrungswesen zulässIg? 

Zur Zu lässigkeit einer prinZIpIellen Bevorzugung von Frauen bei Bdö,derungen. 
wenn sie .gleichwertige Qualifibtionen« gegenüber männlichen Bewerbern haben 
(Quotierung). kann auf die bisherigen Ausführungen (Ziff. I 1) Bezug genommen 
werden. Die Grundsätze des Art . 33 Abs . 2 GG gelten für den gesamten Bereich des 
öffendichen Dienstes. auch für Aufstiegs- und Beförderungsverfahren. Hinsichtlich 
der Richtwene für die vorgesehene Quotierung C50%) wird auf die Ausführungen 
zu ZiH. l 2 Be2.ug genommen. die entsprechend auch für Aufstiegs- und Beförde­
rungsverfahren gehen. 

2 . ]sI die Bevorzugung weibltcher Bewerber bei "glelchwertlger~ Qua!J[ikil11011 
verfammgsgemäß? 

a) Gescalllmgsspielraum des Gesetzgebers? 

Wie der Begriff ~erforderliche Qualifikation« im Sinne von § S Abs. I LADG a. F. 

verfassungskonform ausgelegt werden kann, kann .luch der Begriff "gleichwerlige~ 
Qualifikation im Falle von Beförderungen von Frauen verfassungskonform. d . h. in 
Einklang mit der Verfassung ausgefüllt werden4 \ wobei auch die Entstehungsge­
schichte mit herangezogen werden kann . 

Ein VeTßleich mit § 8 Abs. [ LAOG a. F . ergibt zunächst, daß dort die -erforderli­
che Qualifikation« durch den Klammerzusat2. ),(Eignung. Befähigung, fachliche 

Leistung)~ definlcrt ist. während § 8 Abs . 2 LADG nur von "gleichwertiger Qualifi­
kation« ohne Zusatz spricht. Hieraus sowie aus dem Sinn und Zweck der Vor ­

schrift, Befördemngsverfahren zu regeln, ergibt sich bei der hier gebocenen objekti­
ven Auslegung. daß der Begriff »gleichwertige« Qualifikation enger als in Absarz [ 
zu fassen ist und sich vornehmlich auf die Inchliche Lelmmg be2.ieht. Er kann 
insofern als in etwa gleichbedeutend mit dem Begriff »vergleichb.ue « Qualifik~tion 
angesehen werden, der ebenfalls die fachliche Seite eines Bewerbers betrifft. Diese 
Gewichtung isc auch sachgerecht, weil im Fall von Beförderungen ein längerer 

Zeitr3um für die fachliche Bewahrung "-Ur Verfügung steht. die in dienstlichen 
Beurteilungen ihren Niederschlag finden. während bei den Einstellungen diese 
LeiSlungen nur in Form der Zeugnis-/Prüfungsnoten vorliegen. 
Der Begriff " gleiehwertlge~ Qualifikation erlaubt darüber hinaus auch die Berück­
sichtigung weiterer Gesichtspunkte. die für das Bcförderungsamt förderlich oder 
notwendig sind (z. B. Bewährung in der Weiter- oder Fortbildung. ehrenamtliche 
Tiitigkeiten mit sozialen Verantwortungsbereichen u. a.), was in entsprechenden 

Verwaltungsvorschriften zu konkretisieren wäre (Are. 47 Abs.2 Berliner Verfas­
sung). Dies ist sachlich vertretbar LInd hält sich d.lmit im Rahmen des dem 
Gesetzgeber bei der Verwirklichung der Gleichberechtigung zustehenden Gestal­
tungsspielraums. Solange die Maßnahme nicht willkürlich ist und sich, wie ausge­
fühT[. sachliche Gründe für sie finden fassen, ist gegen sie unter verfassullgsrerhtli­
chen Gesichtspunkten nichts einzuwenden (s.o. ZiH.1. Ja). Auch in anderen 

Rechrsvorschriftcn verwendet der Gesetzgeber die Begriffe »gleichwertige« Lei­
s[ung (vgf. z . B. § 44 Abs. 2 Hochschulrahmengeserz : Berufung als Professor u. a. 
dann, wenn .. in der Regel« eine Habilitation oder .glelchwertige« Leistungen 

vorzuweisen sind). die nicht willkürlich und somit verfassungskonfornl sind. 

44 Vgl. BVcrfGE. 1.166 (28 2) und st. R,pr.. vgl. BV~rrGE JJ . 78 (83 . 87 ). 
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b) Verstoß gegen andere Ver[assungsnormen? 
Dic bevorzugte Beförderung von frauen im Falle »gleichwertiger. Qualifikation 

verstößt auch nicht gegen Bcwerbungschancen männlicher Bewerber aus An.33 

Abs. 2 GG. Es sind prinzipiell dieselben Erwägungen maßgebend, die bereits unter 
ZiH. L JC ausgeführt wurden und .1uf die insowei, Bezug genommen wird. Insbe­

sondere werden die Chancen männlicher Bewerber nicht in unvertretbarer Weise 

eingeschränkt, da § 8 Abs. 1 LADG weder besagt, dlß nur frauen befördert werden 

dürfen noch einen Zeitraum für die Erreichung der 50%-QuOte nennt- Vielmehr 
können auch Beförderungen gern. § 8 Abs.l LADG wirksam jeweils nur ~unter 

Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit« vorgenommen werden, W3S einen ausreichen­

den Spielraum für die Berücksichtigung auch männlicher Bewerber (bis hin zum 

»Reißverschluß.-Systern) eröffnet. Auch hier ist fes(zuhalten, daß der Raum für die 

Anwendung des § 8 Abs.l LADG ohnehin begrenzt ist, weil er nur die Fälle 

»gleichwertiger« Leisrungen/Qualifikation betrifft. Haben Frauen bessere Qualifi­

kationen als Männer, sind sie bereits nach geltendem bufbahnreeln zu befördern; 

im Falle nicht »gleichwertiger., d . h. schlechterer Qualifikacion findet § 8 Abs.2 

LADG ebenfalls keine Anwendung. 

c) VergleIch mit Art. I Nr.2 Frauel1forderungsgeselz Nordrhem- \'(IeJt!lIlen 
Die Vorschrift des § 8 Abs. ~ LADG bietet zu verfassungsrechtlichen Zweifeln auch 

nicht im Hinblick auf das derzeit anhängige Normenkoncrollvertahren (Art. ICO 

GG) beim Bundesverfassungsgericht4S im Hinblick auf § 2S Abs. S LBG NRW 

i. d. F. des Art. I Nr. 2 Fral1enfördcrungsgesetz (Nordrhein-Westfalen) 1988 Anlaß . 

Nach dieser Vorschrift sind Frauen bei ~gleicher Eignung, Befähigung und fachli­

chen Leistung bevorzugt 'Zu befördern, soweit im Bereich der für die Beförderung 

zuständigen Behörde im jeweiligen Beförderungsamt der Laufbahn weniger f~uen 

als Manner sind. sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 

überwiegen . " 
AllS der T~tsache, daß diese Vorschrift zur Überprüfung an das Bundesverfassungs­

gericht vorgelegt worden ist, kann für die vorliegenden Rechtsfragen nielm herge­

leiter werden. Sie bleibt bis zu r Entscheidung in Nordrhein-Westfalen gehendes 

Rechti sie ist im übrigen für die vorliegende Berliner Vorschrift nicht unmittelbar 

relevant, da sie sich schon im Wortlaut (»gleichwertige" Qualifikation) von der zur 

Prüfung anstehenden Nonn (»gleiche~ fachliche Leistung, Eignung, Befähigung) 
signifikant unterscheidet. 

45 D~5 OVG Mu,u,cr haI Im Verl,hrm emt r \'on eonem "",nnlichm Bewed"r "c~~lra8 re" l'tnstwC\hgcn 
Anordnung gegen die Beforderung ~lnrr weiblich<n Konkurr~nun Zweild ,n der Ved,ssungsm:illigkclt 
der Vorschrift ge:iußcn und die Emsch«dung üb"r die clnSlweiligc Anordnung bl.' zur EnlSch .. dung d~, 
Bund'5v~rf'5S"ng<ge"chlS au<gese'21 (B~schluß Lle, OVG MünSltr vom lJ.Ok'ober '?90-" B "981 
90- 2 L 42) Arn, bcrg). S. auch oben FI>. J. 
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